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 Veröffentlicht am 20.04.1955

Norm

ZPO §503 Z2 C3b

Rechtssatz

Die Meinung der Unterinstanzen, auch ohne Augenschein verläßliche Feststellungen tre:en zu können, ist eine in

dritter Instanz nicht überprüfbare Frage der Beweiswürdigung.
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